
(Bei etwaigen Unterschieden zwischen der niederländischen und der deutschen Fassung dieser

Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt die niederländische Originalfassung als

verbindlich.)

      ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 2004     

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Terra Nigra B.V., im Nachstehenden "Verkäuferin" oder

Terra Nigra genannt, mit Sitz in Kudelstaart, sind am  2nd Juni 2004 bei der Geschäftsstelle des

Gerichts (rechtbank) in Amsterdam unter Nummer 82/2004 hinterlegt worden.

Artikel 1. Geltung der Bedingungen     

1. Im Nachstehenden wird jeder Kontrahent, mit dem Terra Nigra Geschäfte macht, ‘Käufer’

genannt, auch wenn Erbringung von Dienstleistungen an den Kontrahenten vorliegt.

Diese Bedingungen gelten für und sind Bestandteil sämtlicher von der Verkäuferin 

unterbreiteten Angebote und Offerten, ihr erteilten Aufträge und von ihr geschlossenen

Verträge, wie immer diese auch bezeichnet werden, sowie deren Ausführung und werden auf

erstes Verlangen des Käufers ihm zugesandt.

2. Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote der Verkäuferin erfolgen ausschließlich

aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Soweit nicht schriftlich anders

vereinbart, wird Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf bzw. durch Zusendung

seiner Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen hiermit ausdrücklich widersprochen.

3. Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen unbedingt der

schriftlichen Bestätigung durch die Geschäftsführung der Verkäuferin.

Artikel 2. Angebote, Offerten und Auftragsbestätigungen     

1. Sämtliche Offerten und Angebote sind freibleibend, es sei denn, dass diese eine Annahmefrist



enthalten. Eine Offerte, die keine ausdrückliche Annahmefrist enthält, gilt somit als ein

freibleibendes Angebot zum Vertragsabschluss, das von Terra Nigra ohne weiteres

widerrufen werden kann, solange der Käufer das Angebot nicht angenommen hat, und das

darüber hinaus nach einer solchen Annahme dennoch innerhalb von fünf Werktagen nach

Annahmeeingang von Terra Nigra widerrufen werden kann.

Enthält eine Offerte bzw. ein Angebot eine Annahmefrist, so kann sie/es von Terra Nigra

nicht widerrufen werden. Die Offerte bzw. das Angebot erlischt allerdings zwangsläufig

nach Ablauf der gesetzten Annahmefrist. Die Mitteilung, die die Annahme enthält, ist

innerhalb der gesetzten Frist Terra Nigra  zu geben. Teilt Terra Nigra innerhalb von drei

Werktagen nach Eingang einer nicht fristgerecht erhaltenen Annahme dem Käufer

nachträglich mit, dass die Annahme für sie als fristgemäße Annahme gilt, so kommt der

Vertrag doch noch zustande.

2. Die Verkäuferin übermittelt dem Käufer nach Einigung über Verkauf und Lieferung bzw.

Erbringung an den Käufer von Produkten und/oder Dienstleistungen der Verkäuferin eine

Auftragsbestätigung, die die wesentlichsten Vertragselemente enthält. Der umgehende

Widerspruch des Käufers ausgenommen, dient die Auftragsbestätigung als Beweis für die

erzielte Einigung bzw. das Zustandekommen des Vertrages.

3. Werden Aufträge bzw. Bestellungen mündlich, per Telefax oder per Internet-E-Mail oder

durch Vermittlung von (Handels-)Vertretern der Verkäuferin erteilt bzw. aufgegeben, so

kommt der Vertrag erst durch schriftliche Bestätigung durch die        Verkäuferin nach Eingang     

des Auftrages bzw. der Bestellung zustande.

4. Ein Vertrag gilt auf jeden Fall als abgeschlossen, wenn die Verkäuferin den erteilten

Auftrag bzw. die aufgegebene Bestellung tatsächlich ausführt, und der Käufer nicht

umgehend gegen diese Ausführung Einspruch erhebt.

5. Telefonisch, per Telefax oder per Internet-E-Mail erteilte Aufträge bzw. aufgegebene

Bestellungen werden gemäß den von der Verkäuferin schriftlich gemachten Notizen sowie

ihrer Interpretation dieser Notizen ausgeführt. Selbstverständlich ist der Käufer zur



Erbringung eines Gegenbeweises berechtigt.

6. Sämtliche bei einer Offerte oder einem Angebot zur Verfügung gestellten Preislisten,

Kostenvoranschläge, Broschüren sowie andere Angaben, die sich auf die Produkte und

Dienstleistungen der Verkäuferin beziehen, gelten für die Verkäuferin lediglich als

verbindlich, wenn die Verkäuferin diese schriftlich in der Auftragsbestätigung ausdrücklich

für zutreffend erklärt. In allen anderen Fällen, das heißt, in den Fällen, in denen die

Verkäuferin diese nur freibleibend Marktparteien bzw. dem Käufer zukommen lässt, können

die Marktparteien bzw. kann der Käufer aus den Preislisten, Kostenvoranschlägen u. Ä. keine

der Verkäuferin gegenüber geltend zu machenden Rechte herleiten. Die verschiedenen

Angaben werden möglichst gewissenhaft gemacht.  Offenkundige Schreibfehler und/oder

Irrtümer kann die Verkäuferin berichtigen.

7. Sämtliche bei einer Offerte oder einem Angebot oder auf andere Weise von der Verkäuferin 

erteilten Angaben, Auskünfte, zur Verfügung gestellten Abbildungen, Beschreibungen,

Größenangaben u. Ä. bleiben geistiges Eigentum der Verkäuferin. Eingriffe in die

Urheberrechte führen zu einer unerlaubten Handlung Terra Nigra gegenüber. Terra Nigra

wird ihre diesbezüglichen Ansprüche auf gerichtlichem Wege geltend machen und dem

Zuwiderhandelnden gegenüber einen Schadenersatzanspruch geltend machen können.

8. Aus dem Inhalt der Broschüren der Verkäuferin können keine Ansprüche der Verkäuferin

gegenüber hergeleitet werden.       Die darin      genannten Farbkombinationen, Größenangaben

und/oder Beschreibungen sind für die Verkäuferin unverbindlich.

Artikel 3. Preise     

1. Alle Preise werden in Euro angegeben [gesetzliche niederländische Währungseinheit].

2. Soweit nicht anders vereinbart, verstehen sich die Preise exklusive bzw. die Preise sind,

soweit zutreffend, um folgende Vergütungen und Abgaben zu erhöhen:



- Umsatzsteuer [BTW] sowie andere öffentliche Abgaben,

- Tantiemen,

- Lizenzen,

- Verpackungskosten,

- Züchtervergütungen und andere Vergütungen,

- Transportkosten.

Die Preise basieren auf Lieferung    ab Lager der Verkäuferin     .

3. Der Käufer, der seinen Sitz nicht in den Niederlanden, sondern in einem anderen EG-

Mitgliedstaat hat, ist verpflichtet, der Verkäuferin schriftlich seine korrekte

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer anzuzeigen. Der Käufer wird der Verkäuferin

ferner sämtliche Angaben und Unterlagen zukommen lassen, die die Verkäuferin als Beweis

für die Warenlieferung in einem anderen EG-Mitgliedstaat als den Niederlanden braucht. Die

Verkäuferin ist durch den Käufer von allen Ansprüchen, die aus der Nichterfüllung oder der

teilweisen Erfüllung durch den Käufer der diesbezüglich dem Käufer obliegenden

Verpflichtungen hergeleitet werden, sowie von allen Nachteilen freizustellen. Die

Verkäuferin behält sich das Recht vor, den vom Käufer zu zahlenden Preis um den für die

betreffende Lieferung in den Niederlanden geltenden Mehrwertsteuersatz zu erhöhen.

Wenn und sobald sich herausstellt, dass auf die betreffende Lieferung der so genannte

Nullsatz Anwendung findet, so ist die Verkäuferin verpflichtet, dem Käufer die von ihm auf

die betreffende Lieferung bezahlte Umsatzsteuer zurückzuzahlen.

4. Einwegverpackungen werden dem Käufer zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt.

Mehrwegverpackungen, Container, Hubstapler u. Ä., die Eigentum der Verkäuferin und/oder

Dritter bleiben und die bei der Emballage eingesetzt werden, werden ebenfalls zum

Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Die zur Verfügung gestellten Gegenstände sind der

Verkäuferin frei zurückzusenden.

Erfolgt Zurücksendung innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, so werden

die in Rechnung gestellten Kosten eventuell unter Abzug eines vereinbarten prozentualen

Anteils als Vergütung für die Nutzung kreditiert.



Artikel 4. Liefer- und Leistungszeit, Gefahrenübergang und Stornierung

1. Die in der Auftragsbestätigung genannte Lieferzeit dient lediglich zur vorläufigen

Einschätzung der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses angesetzten Frist, die zur

Lieferung des verkauften Produktes und/oder zur Erbringung der vereinbarten

Dienstleistung erforderlich ist. Der Käufer ist sich dessen bewusst, dass dies mit der

Beschaffenheit des gekauften Produktes zusammenhängt, unterliegt das Produkt doch einem

natürlichen Wachstumsprozess, oder stehen doch die zu erbringenden Dienstleistungen damit

in Zusammenhang. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart worden ist, gelten

die angegebenen Lieferzeiten deshalb nie als Endfrist.

2. Die Verkäuferin ist deshalb berechtigt, nach Beginn der in der Auftragsbestätigung

angegebenen Lieferfrist die geschätzte Lieferzeit für das verkaufte Produkt oder die damit

zusammenhangende Dienstleistung zu ändern, wenn der Wachstumsprozess des verkauften

Produktes dies erfordert. Über die Folgen dieser Änderungen werden sich die Verkäuferin

und der Käufer dann abstimmen.

3. Der Käufer ist berechtigt, die zu liefernden Produkte ab 4 Wochen vor dem endgültigen

Lieferdatum zu inspizieren, vorausgesetzt, dass diesbezüglich ein Termin vereinbart wurde

und die Inspektion unter Aufsicht der Verkäuferin erfolgt.

4. Im Falle einer nicht fristgerechten Lieferung ist die Verkäuferin schriftlich in Verzug zu

setzen. Dabei ist der Verkäuferin nachträglich eine angemessene Frist zur Bewirkung der

vertraglichen Leistung zu setzen, welche Frist mindestens vier Wochen beträgt.

Angesichts der oben genannten Umstände kann die Verkäuferin deshalb erst in Verzug

geraten, wenn sie ordnungsgemäß in Verzug gesetzt worden ist und ihr nachträglich eine

angemessene Frist zur Erfüllung der ihr obliegenden Verpflichtung gesetzt worden ist. Die

Angemessenheit der Frist ist fallbedingt und abhängig von den Umständen.

5. Bis spätestens 15 Wochen vor der Lieferung können die Bestellungen geändert werden.



6. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgen die Lieferungen ab Lager der Verkäuferin, das heißt

wenn die Produkte versandbereit im Lager der Verkäuferin zur Verfügung gestellt worden

sind, um ins Beförderungsmittel des Käufers bzw. ins vom Käufer angemietete

Beförderungsmittel geladen zu werden. Nach Lieferung geht die Gefahr auf den Käufer über.

7. Ungeachtet der vereinbarten Lieferungsform geht der Transport der Sachen auf Rechnung und

Gefahr des Käufers. Die Verkäuferin schließt für die Sachen nie eine Transportversicherung

ab.

8. Wenn vereinbart ist, dass die Verkäuferin für den Transport sorgt, so wird der in Artikel 3

genannte Preis um die anfallenden Transport-, Liefer- oder Versandkosten erhöht. In diesem

Falle wird die Transportart in der Auftragsbestätigung auch angegeben. Auf jeden Fall hat

die Verkäuferin die ihr nach Maßgabe dieses Artikels obliegende Lieferpflicht erfüllt, wenn

sie dem Käufer die zu liefernden Waren einmal zum Empfang anbietet bzw. anbieten lässt.

Dann gilt der Bericht des Spediteurs bezüglich einer Annahmeverweigerung bzw. der

Unmöglichkeit zur Lieferung an dem vom Käufer angegebenen Lieferungsort als

vollständiger Beweis dafür, dass die Lieferung angeboten wurde. Erfolgt der Transport

gemäß den Bestimmungen dieses Artikels, und der Käufer verweigert aus – unberechtigten -

Gründen die Annahme der Sendung, so hat der Käufer außer den in diesem Absatz genannten

Kosten zusätzlich die Kosten für den Rücktransport an die Verkäuferin zu zahlen, während

der Käufer keinen Anspruch auf Rückerstattung des Kaufpreises hat bzw. den Kaufpreis der

Verkäuferin nach wie vor schuldet.

9. Die Verkäuferin ist zu Teillieferungen (Teilleistungen) berechtigt, die die Verkäuferin

jeweils separat in Rechnung stellen kann. Die Verkäuferin bestätigt eine Teillieferung

separat, dabei verweisend auf die ursprüngliche Auftragsbestätigung. Die Verkäuferin hat

dem Käufer etwaige Teillieferungen so schnell wie möglich anzuzeigen. Jede Teillieferung

wird im Zusammenhang mit der Geltung dieser Bedingungen als einzelnes Geschäft

betrachtet. Der Käufer ist in diesem Fall auch verpflichtet, jede Teillieferung gemäß den im

Nachstehenden genannten Zahlungsbedingungen zu zahlen.

Jede Haftung für welche Kosten und Schäden auch immer durch die Verkäuferin ist



ausgeschlossen, wenn diese infolge der Teillieferungen oder des darauf zurückzuführenden

Lieferungsverzuges entstehen.

10. Die Verkäuferin ist nie zur Einhaltung einer in diesem Artikel genannten oder daraus

hervorgehenden oder (näher) vereinbarten Frist verpflichtet, wenn der Käufer eine Änderung

der Auftragsspezifizierungen [wie zum Beispiel Produktart, Menge, Farbkombinationen

usw.] wünscht, es sei denn, dass die Änderung oder die Verzögerung dermaßen geringfügig

ist, dass vernünftigerweise innerhalb der gesetzten Frist geleistet werden kann.

11. Im Falle einer vollständigen oder teilweisen Stornierung durch den Käufer, in diesen

Allgemeinen Geschäftsbedingungen als ein unbegründeter Rücktritt vom Vertrag definiert,

schuldet der Käufer der Verkäuferin sofort 100% des brutto Verkaufswertes der Sachen als

Stornierungsversicherung, unbeschadet des Anspruchs der Verkäuferin auf Vergütung der

sonstigen entstandenen Schäden.

Der Käufer ist bezüglich des Schadens berechtigt nachzuweisen, dass sich der Umfang des

Stornierungsschadens auf weniger als 100% beläuft.

12. Werden die Produkte bei einer Lieferung ab Lager nicht zum vereinbarten Datum vom Käufer

oder in dessen Auftrag abgeholt oder ist eine andere Methode der Lieferung an den Käufer

vereinbart worden, so werden die Produkte, die der Käufer bei dieser Lieferung nicht

annimmt, oder das betreffende pflanzliche Material und/oder die Stecklinge, die der Käufer

erst nach dem vereinbarten Datum abnehmen will, von der Verkäuferin – wenn die

Beschaffenheit der Sachen dies zulässt – für den Käufer auf dessen Rechnung und Gefahr

gelagert.

Sind mehr als 4 Tage nach dem vereinbarten Lieferdatum bzw. dem vereinbarten Datum der

Entgegennahme verstrichen, ohne dass eine Produktabnahme erfolgt ist, so gilt die

Bestellung des Käufers nach Maßgabe des 11. Absatzes als storniert, und ist der Käufer

gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes zur Zahlung der dadurch der Verkäuferin

entstandenen Schäden verpflichtet.

13. Handelt es sich bei den Lieferungen um verderbliche Produkte, so kann der Käufer im Falle

einer durch Verschulden des Käufers vorliegenden Nichtlieferung oder im Falle einer



Annahmeverweigerung nachträglich der Verkäuferin gegenüber keine Ansprüche wegen

(teilweisen) Verderb(s) dieser Produkte aus welchem Grund auch immer geltend machen. In

diesem Falle wird jede Haftung durch die Verkäuferin für den in Artikel 9 genannten

Schaden ausgeschlossen.

14. Angenommen wird, dass der Käufer um die Verderblichkeit der Ware weiß. Verderb oder

Schwund der Produkte entweder vor oder nach Lieferung geht jederzeit auf Rechnung und

Gefahr des Käufers.

Die Verkäuferin kann das Wachstum der von ihr verkauften Produkte in den Treibhäusern des

Käufers nicht garantieren.

Soweit nicht ausdrücklich schriftlich vertraglich vereinbart, berät Terra Nigra den Käufer in

Sachen Zucht nicht.

Artikel 5. Reklamationen

1. Der Käufer verpflichtet sich, unverzüglich nach Lieferung die Produkte gründlich auf

Sachmängel zu untersuchen. Weisen sie Sachmängel auf, so hat der Käufer diese unverzüglich

der Verkäuferin schriftlich unter genauer Angabe der Mängel anzuzeigen. Für die Erledigung

von Mängelrügen kann die Verkäuferin je nach Produktart vom Käufer verlangen, dass er

einen Fragebogen gewissenhaft und detailliert ausfüllt und zurücksendet. Wird dieser

Aufforderung nicht nachgekommen, so kann die Mängelrüge als unbegründet betrachtet

werden.

2. Die gelieferten Sachen gelten als genehmigt, sobald eine Frist von 7 Tagen nach Lieferung

verstrichen ist, es sei denn, dass die Sachmängel vernünftigerweise erst nach 7 Tagen

festgestellt werden können. Auch in diesem Falle ist unverzüglich schriftlich zu reagieren

unter genauer Angabe der Mängel und auf Verlangen durch Ausfüllung und Rücksendung des

dafür bestimmten Fragebogens.



3. Angenommen wird, dass der Käufer um die Verderblichkeit der Ware weiß. Dies heißt, dass

eine erhobene Mängelrüge zurückgewiesen wird, wenn der Käufer der Verkäuferin nicht die

Auskünfte erteilt, die die Verkäuferin zur schnellen und gründlichen Erledigung der

Mängelrüge des Käufers verlangt und die erforderlich sind.

4. Die Leistung der Verkäuferin gilt jedenfalls als tauglich, wenn der Käufer den

Liefergegenstand in Gebrauch genommen, be- oder verarbeitet oder Dritten geliefert hat, oder

wenn der Käufer den Liefergegenstand in Gebrauch hat nehmen lassen, auch wenn der Käufer

unter Beachtung der im 1. Absatz dieses Artikels genannten Bestimmungen Mängelrüge

erhoben hätte.

5. Der Käufer hat der Verkäuferin die Möglichkeit zur Untersuchung des vom Käufer

angezeigten Sachmangels einzuräumen. Räumt der Käufer der Verkäuferin diese Möglichkeit

nicht ein, so gilt die erhobene Mängelrüge als unbegründet.

6. Mängelrügen können lediglich erhoben werden für die Produkte, die sich noch im

ursprünglichen Lieferzustand befinden. Geringe oder nicht geringe, dem Produkt eines

Züchters in Sachen Qualität, Breite, Durchmesser, Größe, Farben usw. inhärente

Abweichungen sind nie Grund für Erhebung einer Mängelrüge. Erhobene Mängelrügen

werden ebenfalls zurückgewiesen, wenn geringe Abweichungen vorliegen, die dem Produkt

eines Züchters nicht inhärent sind, vorausgesetzt, dass diese Abweichungen im Handel als

zulässig gelten.

7. Hält die Verkäuferin die erhobene Mängelrüge für begründet, so hat die Verkäuferin die

Mängel zu beheben, indem sie die mangelhaften Produkte kostenlos ersetzt, oder indem sie,

wenn sich die Mängelrüge auf die Menge der Produkte bezieht, - je nach Wunsch des Käufers -

die fehlenden Produkte nachliefert oder eine finanzielle Vergütung zahlt und zwar innerhalb

einer angemessenen Frist von mindestens 14 Tagen. Die genannte Frist kann verlängert

werden, wenn dies aufgrund der Natur der Produkte erforderlich ist (u.a. im Falle von

Import).

8. Rücksendung der gelieferten Produkte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der



Verkäuferin und erfolgt aufgrund der von der Verkäuferin zu bestimmenden Bedingungen.

9. Werden Rechnungen der Verkäuferin reklamiert, so gilt eine Reklamationsfrist von 7 Tagen

nach Ausstellungsdatum. Danach wird angenommen, dass der Käufer den in Rechnung

gestellten Betrag akzeptiert.

Artikel 6. Zahlung     

1. Soweit in der Rechnung oder in der Auftragsbestätigung keine andere Zahlungsfrist

angegeben wird, ist die Rechnung innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach

Rechnungsdatum zu begleichen. Die Zahlung erfolgt in den Geschäftsräumen der

Verkäuferin oder durch Einzahlung oder Überweisung auf ein von der Verkäuferin

zu bestimmendes Bank- oder Postgirokonto.

2. Zahlungen sind ohne jede Aufrechnung sofort fällig, im Gegensatz zu dem, was dem

Käufer gesetzlich zusteht.

3. Hat der Käufer nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist die Rechnung

beglichen, so ist er ohne vorherige Anmahnung in Verzug. Eine in der Rechnung oder

im Briefwechsel der Verkäuferin genannte (Zahlungs-)Frist gilt aus diesem Grunde

ohne weiteres als Endfrist.

4. Die Verkäuferin ist berechtigt, ab dem Tag, an dem der Käufer in Verzug geraten ist,

dem Käufer auf den Gesamtrechnungsbetrag – inklusive MwSt. – Zinsen in Höhe

von 1 % monatlich zu berechnen; ein Teil eines Monats gilt dabei als ganzer Monat.

5. Darüber hinaus ist die Verkäuferin berechtigt, dem Käufer die mit der nicht

fristgerechten Zahlung oder Nichtzahlung einhergehenden außergerichtlichen

Kosten in Rechnung zu stellen, welche Kosten in diesen Allgemeinen

Geschäftsbedingungen auf 10% des Forderungsbetrages – ermittelt auf der

Grundlage des vom Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (vom



niederländischen Verein für die Rechtsprechung) für zulässig gehaltenen Zinssatzes

- festgesetzt werden, es sei denn, dass die tatsächlichen Kosten über den jeweils so

ermittelten Betrag hinausgehen. Im letzteren Fall werden die jeweils tatsächlichen

Kosten mit einem Mindestbetrag von EURO 250,- in Rechnung gestellt; dies

unbeschadet des Anspruchs der Verkäuferin auf Vergütung bzw. Ersatz sämtlicher

ihr anfallenden Kosten, Schäden und Interessen.

6. Die vom Käufer geleistete(n) Zahlung(en) gilt/gelten zuerst als Kosten- und

Zinsausgleich und dann (erst) als Zahlung der fälligen Forderungsbeträge, auch

wenn der Käufer anzeigt, dass die Zahlung sich auf den Forderungs- bzw. den

Rechnungsbetrag bezieht.

7. Wurde eine Ratenzahlung vereinbart, zum Beispiel im Falle von Teillieferungen, so

hat die Zahlung den oben genannten Bestimmungen entsprechend zu erfolgen.

8. Die Verkäuferin ist berechtigt, die ihr obliegende Lieferpflicht zu verweigern und

vom Käufer eine Sicherheitsleistung für die Erfüllung seiner

Zahlungsverpflichtungen zu verlangen, wenn feststeht, dass der Käufer seine

Zahlungsverpflichtung nicht erfüllen kann, wenn die Verkäuferin aus einer

Mitteilung des Käufers folgern muss, dass der Käufer die ihm obliegenden

Verpflichtungen nicht erfüllen kann, oder wenn die Verkäuferin einen berechtigten

Grund zu der Annahme hat, dass der Käufer seine Verpflichtungen nicht erfüllen

wird, und sich der Käufer nach einer schriftlichen Anmahnung unter Angabe dieser

Gründe innerhalb einer in dieser Anmahnung gesetzten angemessenen Frist nicht

dazu bereit erklärt, seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, Order nicht auszuführen, wenn der

Käufer bezüglich bereits erfolgter Lieferungen die ihm obliegenden

Zahlungsverpflichtungen noch nicht erfüllt hat und die dafür geltende

Zahlungsfrist bereits verstrichen ist. Jede Haftung durch die Verkäuferin für dem

Käufer entstandenen Schaden wegen dieser Nichtlieferung wird ausgeschlossen.



Artikel 7. Sicherheitsleistungen und Eigentumsvorbehalt     

1. Wenn es einen Anlass dazu gibt – folgende Situationen sind keine umfassende Aufzählung,

sondern dienen lediglich als Beispiele: Nichtbegleichung offener Rechnungen, Einstellung

der Zahlungen, begründete Zweifel an der Erfüllung der dem Käufer nach diesem Vertrag

obliegenden Verpflichtungen -, ist die Verkäuferin berechtigt vom Käufer zu verlangen, dass

er:

* unverzüglich die bestehenden und entstehenden Verpflichtungen erfüllt;

* der Verkäuferin gegenüber eine Sicherheit leistet oder Gewähr für sämtliche

 bestehenden oder entstehenden Verpflichtungen bieten lässt.

2. Leistet der Käufer diese Sicherheit nicht, so ist die Verkäuferin berechtigt, mit sofortiger

Wirkung die Ausführung des Vertrages ihrerseits zu verweigern.

3. Erfüllt der Käufer nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach Leistungsverweigerung die

ihm obliegende Verpflichtung zur Sicherheitsleistung, ist die Verkäuferin zum Rücktritt

von dem zwischen beiden Parteien geschlossenen Vertrag sowie zur Geltendmachung eines

Schadenersatzanspruches wegen schuldhafter Leistungsstörungen aufseiten des Käufers

berechtigt.

4. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleiben die von der Verkäuferin an den Käufer

gelieferten Produkte Eigentum der Verkäuferin. Führt die Verkäuferin im Rahmen dieser

Verkaufsverträge für den Käufer bestimmte vom Käufer zu zahlende Arbeiten aus, gilt der

genannte Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Erfüllung dieser Forderungen der

Verkäuferin durch den Käufer. Zudem gilt der Eigentumsvorbehalt für die Forderungen, die

die Verkäuferin an den Käufer haben wird wegen Nichterfüllung einer oder mehrerer

Verpflichtungen des Käufers der Verkäuferin gegenüber.

5. Solange das Sacheigentum der abgelieferten Produkte nicht auf den Käufer übergegangen ist,

ist der Käufer nicht zur Verpfändung dieser Sachen oder zur Gewährung von anderen Rechten



daran an Dritte berechtigt, mit Ausnahme der in Absatz 8 dieses Artikels genannten

Bestimmungen.

6. Der Käufer verpflichtet sich, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte mit der

erforderlichen Sorgfalt, als erkennbares Eigentum der Verkäuferin und auf geeignete Weise

aufzubewahren. Der Käufer verpflichtet sich, für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes die

Produkte gegen Brand-, Explosions- und Wasserschäden sowie gegen Diebstahl zu versichern

und der Verkäuferin auf erstes Verlangen Einsicht in die Versicherungspolicen zu gewähren.

Sämtliche Forderungen, die der Käufer den Versicherern der Sachen gegenüber aufgrund der

genannten Versicherungen geltend machen kann, werden, sobald die Verkäuferin dies

verlangt, vom Käufer an die Verkäuferin als Pfand gegeben nach Maßgabe des Artikels 3:239

BW (Burgerlijk Wetboek, niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch) zur Sicherung der

Forderungen der Verkäuferin an den Käufer.

7. Wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen der Verkäuferin gegenüber nicht erfüllt,

oder wenn die Verkäuferin einen berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass der Käufer

seine Verpflichtungen nicht erfüllen wird, ist die Verkäuferin zur Rücknahme der unter

Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte berechtigt. Soweit sich die Produkte noch für

(Wieder-)Verkauf eignen bzw. soweit es sich dabei nicht um verderbliche Ware handelt, wird

dem Käufer nach Rücknahme ein Betrag kreditiert, der dem Marktwert entspricht, der aber

auf jeden Fall nie höher als der ursprüngliche Kaufpreis abzüglich der wegen der Rücknahme

entstandenen Kosten sein kann.

8. Der Käufer ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte im Rahmen des

ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs an Dritte zu veräußern und zu übertragen. Beim

Verkauf auf Kredit verpflichtet sich der Käufer, von seinen Abnehmern einen

Eigentumsvorbehalt zu verlangen gemäß den Bestimmungen dieses Artikels.

Artikel 8. Auflösung     

1. Ein Vertrag kann ausschließlich durch ein gerichtliches Urteil oder durch eine an die andere



Partei gerichtete, per Einschreiben und mit Empfangsbestätigung zugesandte Erklärung

aufgelöst werden ausschließlich wegen einer schuldhaften Nichterfüllung der der anderen

Partei obliegenden vertraglich wesentlichen Erfüllungspflichten, unbeschadet anderer ihr

gesetzlich zustehender Rechte.

Die Nichterfüllung hat die Vertragsauflösung zu rechtfertigen.

2. Wurde der Käufer zum Zeitpunkt der Auflösung bereits mit Produkten beliefert, so kann er

lediglich teilweise vom Vertrag zurücktreten und zwar nur für jenen Teil, den die

Verkäuferin ihm dann noch nicht geliefert hat. Beträge, die die Verkäuferin dem Käufer vor

Auflösung im Zusammenhang mit den von der Verkäuferin gelieferten Produkten bereits in

Rechnung gestellt hat, sind nach wie vor zu zahlen und werden – soweit dies noch nicht der

Fall ist/war – zum Zeitpunkt der Auflösung sofort fällig.

3. Abweichend von den in Absatz 1 genannten Bestimmungen kann die Verkäuferin vom

Vertrag mit sofortiger Wirkung und ohne gerichtliches Urteil durch schriftliche Anzeige an

den Käufer zur Gänze oder teilweise zurücktreten und zwar in den in Artikel 7 genannten

Fällen und im Falle einer Insolvenz des Käufers, und wenn dem Käufer ein – eventuell

vorläufiger - Zahlungsaufschub gewährt wird, wenn der Käufer seine

Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen kann oder wenn sein Unternehmen liquidiert oder

aufgelöst wird.

Die Verkäuferin ist im Falle einer solchen Auflösung nie zum Schadenersatz verpflichtet.

Artikel 9. Haftung und Garantien     

1. Ungeachtet der Tatsache, ob eine Versicherung die anfallenden Schadenersatzpflichten der

Verkäuferin übernommen hat, trägt die Verkäuferin lediglich die Haftung für schuldhafte

Nichterfüllung der ihr obliegenden vertraglichen Verpflichtungen, welche

Schadenersatzpflicht sich dann auf höchstens den Rechnungsbetrag der von ihr gelieferten

Produkte, auf die die Mängelrüge sich bezieht, beschränkt. Dieser Betrag wird auf einen

Höchstbetrag von  30.000,- pro Geschäft beschränkt.



2. Macht ein Dritter der Verkäuferin gegenüber Schadenersatzansprüche geltend, für welchen

Schaden die Verkäuferin nicht haftet, so ist die Verkäuferin durch den Käufer von diesem

Schadenersatzanspruch des Dritten freizustellen, indem er dem Dritten Schadenersatz leistet,

jedenfalls soweit er gesetzesgemäß Schadenersatz zu leisten hat.

3. Jede Haftung durch die Verkäuferin für Betriebsschäden im weitesten Sinne des Wortes,

Folgeschäden, Gewinnausfall, (unmittelbare oder mittelbare) Personenschäden und/oder

Sachschäden wie auch immer, die auf den Erwerb, die Nutzung oder den Besitz der von der

Verkäuferin gelieferten Produkte zurückzuführen sind, wird ausgeschlossen; auch jede

Haftung durch die Verkäuferin für die oben genannten Schäden im Falle von Erbringung von

Dienstleistungen bezüglich genannter Produkte oder im Falle von Erbringung von

Dienstleistungen im Allgemeinen ist ausgeschlossen.

Der in diesem Absatz genannte Haftungsausschluss gilt auch im Falle einer Überschreitung

der in Artikel 4 genannten Lieferfrist.

4. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt, übernimmt die Verkäuferin keine Garantien.

5. Die Verkäuferin haftet nicht für Abweichungen der verkauften Produkte bezüglich der

Sortenechtheit der von ihr zuchtrechtlich geschützten Sachen, soweit die verkauften

Produkte bloß natürliche Abweichungen hinsichtlich des produktbedingten

Gewächsschutzes aufweisen.

Artikel 5, Absatz 6 findet entsprechend Anwendung.

Ist der Käufer der Ansicht, dass die Abweichung der Verkäuferin zuzuschreiben ist, so gilt

unter Ausschluss des Zivilrichters das Urteil des Raad voor Kwekersrecht (Rat für

Züchterrecht) für beide Parteien als verbindlich.

Die Verkäuferin garantiert nicht die Sortenechtheit jener Sachen, von denen allgemein

bekannt ist, dass deren Blüten mutieren können.

Das Wachstum und die Blüte der gelieferten Produkte werden von der Verkäuferin nicht

garantiert. Handelt es sich bei den gelieferten Produkten um an einer anderen Stelle

eingekaufte Produkte oder Teile davon, so gilt ausschließlich die von der Verkäuferin beim



betreffenden Lieferanten ausbedungene Garantie.

6. Die Verkäuferin wird oder im Namen der Verkäuferin werden an den Käufer stets nach

bestem Wissen und Gewissen sämtliche verlangten Kulturinformationen erteilen/erteilt,

jedoch unter Ausschluss jeder Haftung durch die Verkäuferin.

Artikel 10. Höhere Gewalt     

1. Die Haftung durch die Verkäuferin ist ausgeschlossen, wenn eine Nichterfüllung der

Verpflichtungen auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. Liegt höhere Gewalt vor, so wird

die Verkäuferin während deren Dauer von ihren Lieferpflichten und anderen Pflichten

befreit. Dauert die Periode, in der durch Vorliegen von höherer Gewalt die Verkäuferin ihre

Pflichten nicht erfüllen kann, länger als 21 Tage, so sind beide Parteien berechtigt, ohne

gerichtliches Urteil den Vertrag aufzulösen, ohne dass in diesem Fall eine

Schadenersatzpflicht vorliegt.

2. Hat die Verkäuferin bei Vorliegen der höheren Gewalt bereits teilweise ihre

Verpflichtungen erfüllt oder kann sie nur teilweise ihre Verpflichtungen erfüllen, so ist die

Verkäuferin berechtigt, dem Käufer den bereits gelieferten Teil oder den lieferbaren Teil

separat in Rechnung zu stellen, und ist der Käufer verpflichtet, diese Rechnung zu begleichen,

als handele es sich hier um einen separaten Vertrag.

3. Höhere Gewalt in Sinne dieses Artikels bezeichnet Umstände, aufgrund deren die Erfüllung

einer Verpflichtung nicht erfolgen kann und die nicht auf Verschulden der Verkäuferin

zurückzuführen sind. Es handelt sich hier unter anderem um: Krieg(sgefahr), Misserfolge in

der Zucht und extreme Witterungseinflüsse, Transportschwierigkeiten, Brand, Wasser-,

Frost- und Sturmschäden, Diebstahl mit oder ohne Einbruch, in- und ausländische Streiks,

behördliches Eingreifen wie auf jeden Fall Import- und Exportverbote, Kontingentierungen,

Missernten, Wachstumsstörungen, Betriebsstörungen, Energieversorgung,

Maschinendefekte, Krankheiten, die nicht erkennt werden können oder konnten oder die nicht

adäquat bekämpft werden konnten, unvorhergesehene Umstände, die mit dem



Vermehrungsfaktor der verkauften Produkte oder des Kontingents, zu dem der verkaufte

Teil gehört, zusammenhängen, mangelnde Produktionskapazität sowie sämtliche oben

genannten bei den Lieferanten der Verkäuferin vorliegenden Umstände oder zurechenbare

Leistungsstörungen aufseiten der Lieferanten der Verkäuferin, wodurch die Verkäuferin die

ihr obliegenden Verpflichtungen dem Käufer gegenüber nicht (mehr) nachkommen kann.

Artikel 11. Züchterrecht oder vertraglicher Schutz origineller Sorten     

1. Pflanzliche Materialien und/oder Stecklinge von Pflanzensorten, die zum Bereich

Zierpflanzenbau gehören, die von einem in den Niederlanden gewährten Züchterrecht oder

über eine vertraglich festgeschriebene Übertragungsklausel (kettingbeding) geschützt sind,

dürfen nicht zur Vermehrung oder zum Vertrieb, auch nicht im Ausland, benutzt werden.

2. Die in Absatz 1 genannten geschützten Sorten werden von der Verkäuferin mit "R∞" oder

"P∞" bezeichnet.

3. Das gelieferte pflanzliche Material und/oder die gelieferten Stecklinge dürfen lediglich für

die Pflanzenzüchtung und/oder andere Fertigprodukte im Bereich Zierpflanzenbau im

Betrieb des Käufers benutzt werden.

4. Das Fertigprodukt, das von dem Käufer geliefertem pflanzlichem Material oder von ihm

gelieferten Stecklingen stammt, darf der Käufer ausschließlich unter dem betreffenden

(Sorten-)Namen und dem eventuellen Markennamen verkaufen.

5. Entdeckt der Käufer in einer geschützten Sorte eine Mutante, so ist er verpflichtet, dies der

Verkäuferin unverzüglich anzuzeigen. Die Mutante ist kraft Gesetz auch Eigentum der

Verkäuferin; der Käufer darf die Mutante nicht zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil von

Dritten verkaufen oder zum eigenen Nutzen damit züchten.

6. Der Käufer wird unaufgefordert und baldmöglichst nach der Entdeckung und über eine

Periode von zwei Jahren nach Entdeckung der Mutante, Material dieser Mutante zu



Prüfungszwecken der Verkäuferin zur Verfügung stellen.

7. Wünscht die Verkäuferin nicht selbständig die Mutante als separate Sorte zu vertreiben, so

hat der Käufer, der die Mutante entdeckt hat, als erster das Recht, die Lizenz zu erwerben

unter den üblichen Bedingungen, mit einer Tantieme in Höhe von 25 % an jedem Verkauf, um

den Vertrieb der Mutante (das heißt: die Vermehrung und den Handel mit dem

Zuchtmaterial zu kommerziellen Zwecken) in Angriff zu nehmen.

Artikel 12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand     

1. Auf sämtliche mit der Verkäuferin geschlossenen Verträge findet niederländisches Recht

Anwendung.

2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, mit Ausnahme der in Artikel 9,

Absatz 5 genannten Streitigkeiten, ist das zuständige Gericht in Amsterdam, auch wenn

lediglich eine der Parteien den Standpunkt vertritt, dass ein Konflikt vorliegt; dies unter

Beachtung der gesetzlichen Zuständigkeitsregeln.

3. Wenn eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrages und/oder der

Allgemeinen Geschäftsbedingungen kraft Gesetzes unwirksam oder anfechtbar sein sollte,

so sollen die Verkäuferin und der Käufer auf dem Verhandlungswege sich abstimmen und

sich auf eine gesetzlich zulässige Vereinbarung einigen, die an die Stelle der unwirksamen

oder anfechtbaren Bestimmung tritt und die dem am nächsten kommt, was die Parteien

beabsichtigen. Sollte lediglich ein Teil einer Bestimmung unwirksam oder anfechtbar sein,

und werden dadurch die Bedeutung und der Zweck des restlichen Teils der Bestimmung nicht

modifiziert, so wird dadurch die Geltung dieses restlichen Teils der Bestimmung im Übrigen

nicht berührt, und sollen die Parteien den Vertrag nach Maßgabe des Obengenannten

ergänzen.


